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Grenzabstandsplan für Gartenhäuschen 
 
(Anstösser an Flurweg) 
 
Gültig für Parzellen-Nummern: 
 
101-104 203-210 312-313 451-453 557-558  
 
764-765 865-866 alle 900er Nummern auf Seite Chimlibach 
 
Standort des Gartenhäuschens: Wegen der entlang des Flurwegs besonderen 
Grenzverhältnisse erfolgt die Standortfestlegung in Absprache mit dem 
Vorstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedingt durch den 
variierenden Verlauf des 
Flurweges ergeben sich für 
jedes Areal andere 
Grenzabstände ab Mitte Weg. 
Der Abstand muss jedoch 
mindestens 1 Meter betragen. 
Empfehlung: Errichtung eines 
Lebhags an der Arealgrenze zum 
Flurweg. Der Mindestabstand für 
Pergolen beträgt 50 cm ab Arealgrenze. 
 


